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	Vereinsförderrichtlinien

	der

	Stadt Neresheim

	

	§ 1

	

	ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

	

	Die Stadt fördert die im Stadtbereich ansässigen Vereine und Vereinigungen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

	

	a) Der Verein muss als gemeinnützig anerkannt und entweder im kulturellen Bereich engagiert, auf dem sportlichen Sektor aktiv oder als sonstiger Verein tätig sein.

	b) Der Sitz des Vereins muss in Neresheim sein.

	c) Der Verein muss im Vereinsregister eingetragen sein oder als Ortsgruppe einem Fachverband oder einer Dachorganisation angehören.

	d) In der Satzung der örtlich selbständigen Vereine muss bestimmt sein, dass im Fall der Auflösung das Vereinsvermögen an die Stadt fällt oder die Satzung des Stammvereins / Fachverbandes/Dachorganisation die Übertragung auf eine Körperschaft des öffentlichen Rechts für gemeinnützige Zwecke vorschreibt.
Für den Fall des Verkaufs einer von der Stadt geförderten Anlage oder Einrichtung verpflichten sich die bezuschussten Vereine und Vereinigungen in der abzuschließenden Vereinbarung der Stadt ein Vorkaufsrecht zum jeweiligen Verkehrswert abzüglich der Zuschüsse     einzuräumen.

	

	e) Eine Förderung wird nur auf schriftlichen Antrag gewährt (bis 30.9. für das kommende Jahr).

	f)   Auf Zuschüsse nach diesen Richtlinien besteht kein Rechtsanspruch. Sie können mit Bedingungen verknüpft werden.

	g) Die Stadt hat das Recht, die zweckentsprechende Verwendung der Zuschüsse durch Einsicht in die Bücher und Originalbelege zu prüfen oder deren Vorlage zu verlangen.

	

	§ 2

	

	ARTEN DER FÖRDERUNG

	

	1. Laufende Förderung

	

	a) Überlassung von städtischen Anlagen und Einrichtungen

	

	Kulturell tätige Vereine können im Rahmen der jeweils gegebenen örtlichen Möglichkeiten städtische Räume nutzen. Die Stadt kann dafür ein angemessenes Nutzungsentgelt festsetzen.

	

	Sporttreibende Vereine können die städtischen Hallen und Sportplätze außerhalb des Schulbetriebs nach einem von der Stadtkämmerei zu genehmigenden Belegungsplan für Training, Pflicht- und Rundenspiele nutzen. Für den Übungsbetrieb in den städt. Mehrzweckhallen bzw. der Härtsfeld-Sport-Arena (HSA) wird ein Nutzungsentgelt nach den Bestimmungen der Entgeltordnung für die städtischen öffentlichen Einrichtungen in Rechnung gestellt. Die Nutzungsentgelte der regelmäßigen jährlichen Nutzung werden mit jedem Verein entsprechend dem Belegungsplan pauschaliert.

	Sonstige Vereine und Vereinigungen ab 30 Mitglieder können nach denselben Bestimmungen städtische Einrichtungen auf Antrag  nutzen.

	

	b) Berichte im städtischen Amtsblatt

	

	Im Amtsblatt der Stadt Neresheim kann jeder örtliche Verein  Vereinsnachrichten abdrucken lassen. Vereinsnachrichten sind:

	Bekanntmachungen von Vereinsterminen, Ergebnissen und Berichten über Ehrungen. Die Stadt hat das Recht, eingereichte Texte redaktionell zu überarbeiten und zu kürzen.

	Die Stadt kann dafür maximal 50 % der jeweils gültigen Anzeigenentgelte  in einer Sammelrechnung für ein ganzes Jahr im Nachhinein festsetzen.

	

	c) lfd. Zuschüsse zur Unterhaltung, Bewirtschaftung und laufendem Vereinsbetrieb

	

	Übungsräume

	

	Die DRK-Ortsgruppen können – sofern sie sich eigene Übungsräume mit Zustimmung der Stadt schaffen - bis zu 50 % der Kosten für Strom, Wasser und Heizung, maximal jedoch insgesamt 385,00 EUR im Jahr, auf Antrag erstattet bekommen.

	

	Loipen und Skilifte

	

	Besitzt ein Verein ein eigenes Loipen-Spurgerät, so übernimmt die Stadt die Kosten für Betriebsstoffe.

	

	Für den Skilift der Skiabteilung des Sportverein Neresheim übernimmt die Stadt die Kosten der TÜV-Überprüfung und die Kosten der Haftpflichtversicherung.

	

	Sportplätze

Bei Sportplätzen, die auf städt. Grundstücken angelegt sind, übernimmt der nutzende Sportverein ab 01.01.2005 das regelmäßige Mähen und die Beseitigung des Schnittguts auf seine Kosten. Den anteiligen Wasserzins trägt die Stadt. Falls ein Rasenspielfeld einer weitergehenden Pflege bedarf (z.B. Düngen, Tiefenlockern, Vertikutieren, Aerifizieren oder Besanden), erledigt dies der städt. Bauhof. Das Nähere wird in einer Vereinbarung mit dem jeweiligen Sportverein geregelt.

Der Verein trägt die Kosten für das Flutlicht.



	d) Sportlicher Übungsbetrieb in den städtischen Hallen
Vereine, die nicht unter die mitgliederbezogene Förderung im Sinne von § 2 Ziff. 1. e) fallen aber sportliche Aktivitäten (Übungsbetrieb) für Kinder und Jugendliche oder Senioren anbieten, erhalten eine Ermäßigung von 50 % auf die von der Stadt zu erhebenden Benutzungsentgelte für die städtischen Sport- und Mehrzweckhallen.


	e) Mitgliederbezogene Förderung

	

	Sportvereine erhalten je aktivem

jugendlichem Mitglied                                21,00 Euro im Jahr



	Gesangvereine erhalten

	pro aktivem Mitglied
8,00 Euro im Jahr

	

	Musikvereine erhalten für

	- aktive erwachsene Mitglieder
16,00 Euro im Jahr

	- aktive Jugendliche
21,00 Euro im Jahr

	

	Als Nachweis sind der Stadtkämmerei die Bestandserhebungen der aktiven Mitglieder gegenüber dem Schwäbischen Sängerbund, dem Blasmusikverband Baden-Württemberg  bzw. dem Württembergischen Landessportbund bis 30.06. des lfd. Jahres vorzulegen. 

	

	f) Verwaltungskostenbeitrag
Sportvereine erhalten einen jährlichen Verwaltungskostenbeitrag wie folgt:

Mitgliederzahl                                            Förderung/Jahr

-  bis 100                                                          50,-- €

-  bis 300                                                        100,-- €

-  bis 700                                                        200,-- €

-  über 700                                                      500,-- €



	g) Festbetragsförderung



	Folgende Vereine erhalten eine Festbetragsförderung im Jahr von:

	

	DRK-Bereitschaft Neresheim
105,00 EUR

	DRK-Bereitschaft Elchingen
80,00 EUR

	DRK-Bereitschaft Dorfmerkingen
55,00 EUR

	DRK-Bereitschaft Ohmenheim
55,00 EUR

	DRK-Bereitschaft Schweindorf
30,00 EUR

	DRK-Bereitschaft Stetten
30,00 EUR

	DLRG Kösingen
155,00 EUR

	Narrenzunft Neresheim
155,00 EUR

	Obst- u. Gartenbauverein Neresheim

	und Stetten
465,00 EUR

	Obst- u. Gartenbauverein Elchingen
180,00 EUR

	Obst- u. Gartenbauverein Ohmenheim
155,00 EUR

	Schwesternverein Kösingen
205,00 EUR

	Landfrauenverein Härtsfeld
155,00 EUR

	Faschingsfreunde Kösingen
80,00 EUR

	

	Für die Übernahme der Rasenpflege der Sportplätze nach § 2 c erhält jeder Sportverein eine Festbetragsförderung von 

	                                                                                860,00 EUR

	pro Rasenspielfeld im Jahr. 



	

	2. Einmalige Förderung

	

	a) Zuschüsse zu Baumaßnahmen

	Ergänzend zu einer Förderung durch den Württembergischen Landessportbund oder einer sonstigen Institution gewährt die Stadt einen Zuschuss zu den förderfähigen Baukosten von 10 %, maximal 5.150,00 EUR, oder stellt ein gleichwertiges Grundstück zur Verfügung. Ausnahmsweise kann auch die Gestellung von Maschinen der städtischen Baukolonne, die Mithilfe des Bauhofs oder die Beschaffung von Material sowie Gestellung von Bauholz u.ä. in Betracht kommen. Der Wert dieser Leistungen wird dann mit dem Zuschuss verrechnet.

	

	Im einzelnen sind förderfähig:

	

	-   Bau von Vereinsheimen (ohne Gaststättenteil)

	- Bau von Sportanlagen, die für den lehrplanmäßigen Schulsport
     mitbenützt werden können und in den Sportstättenbauförderrichtlinien
    des Landes abschließend aufgezählt sind.

	-   Bau von Sondersportanlagen:

	    Schießanlagen

	    Tennisplätze und Tennishallen

	     Reithallen, Reitgelände

	     Skilifte, Loipenspurgeräte

	


	Vorhaben unter 5.000,00 EUR werden nicht gefördert.

Ein Verein kann nur einmal innerhalb von 3 Jahren in den Genuss einer solchen Förderung nach Ziffer 2 dieser Richtlinien kommen.

	

	Kulturell tätigen Vereinen und sonstigen Vereinen kann nach Maßgabe der Bestimmungen für sporttreibende Vereine eine adäquate Bauförderung gewährt werden.

	

	Baut der Verein auf fremden Grund oder kann für Fremdmittel keine ausreichenden Sicherheiten stellen, kann die Stadt nach Vorlage detaillierter Kostenvoranschläge und Finanzierungspläne und nach ausreichender Ausschöpfung eigener Finanzierungsmittel (z.B. Beiträge der Mitglieder, Eigenleistungen) Bürgschaften übernehmen. Diese Bürgschaften sind außerdem noch von der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ostalbkreis) im Einzelfall zu genehmigen.

	

	b) Zuschüsse zu größeren Anschaffungen

	Zur Anschaffung von besonderen Großsportgeräten  kann im Einzelfall ein städtischer Zuschuss von maximal 10 % und maximal 5.150,00 EUR bewilligt werden.

	Für den Kauf eines für die Sportplatzpflege geeigneten selbstfahrenden Rasenmähers wird von der Stadt auf Antrag eine pauschale Förderung von 

2.000,00 € je Sportverein gewährt. Die Bestimmungen unter Ziffer 2 a) gelten entsprechend.

	
Für die Anschaffung von Uniformen oder Musikinstrumenten wird kein Zuschuss gewährt. Zuschüsse im Einzelfall unter 500,00 EUR werden nicht gewährt.

	

	3.   Besondere Förderung

	

	a) Jubiläen

	

	Bei Jubiläen, die im Rahmen einer Festveranstaltung begangen werden, gewährt die Stadt Vereinen oder Vereinigungen, die unter diese Vereinsförderrichtlinien fallen, alle 25 Jahre einen einmaligen Zuschuss von 

	6,00 EUR pro Jahr des Bestehens. Ab dem 100. Jahr werden 500,00 EUR gewährt. Für Zwischenjubiläen (in 10-er Schritten) erhält der Verein jeweils einen Festbetrag von 125,00 EUR. Einzelne Abteilungen eines Vereins kommen grundsätzlich nicht in den Genuss dieser Förderung.

	

	

	b) Gewinn von überörtlichen Meisterschaften

	

	Für den Gewinn von überörtlichen Meisterschaften wird im Einzelfall eine Sonderzuwendung gewährt.

	

	c) Für repräsentative Veranstaltungen

	

	Die Durchführung repräsentativer Veranstaltungen von überörtlicher Bedeutung wird von der Stadt im Einzelfall besonders unterstützt.

	

	

	d) Für besondere Umstände

	

	Bei Vorliegen besonderer Umstände kann eine gezielte Förderung in Form einer jährlichen Sonderzuwendung erfolgen.

	

	§ 3

	

	INKRAFTTRETEN

	

	Diese Vereinsförderrichtlinien treten rückwirkend zum 01.01.2003 in Kraft.

	

	Neresheim, 28.11.2003

gez .Dannenmann

Bürgermeister


Geändert durch Beschluss am 20.06.2005, in Kraft ab 01.07.2005


